ALARMIERUNGS- UND RÄUMUNGSKONZEPT

für die Betriebsanlage

 PORGY & BESS

Wien 1, Riemergasse 11

Während der Zeiten, in denen sich Gäste oder ArbeitnehmerInnen in der Betriebsanlage aufhalten, muß ständig eine mit dem Verhalten im Alarmierungsfall (Räumungskonzept) vertraute Person anwesend sein.

Die Garderobe muß zu Zeiten ihrer Nutzung (d.h. solange dort Garderobestücke aufbewahrt werden) ständig von einer mit der Alarmierung und dem Räumungskonzept vertrauten Person besetzt sein.

Immer zuerst:
ALARMIEREN SIE DIE FEUERWEHR
Im Zuge von eigenen Löschversuchen wird häufig vergessen, 
die Feuerwehr anzurufen! Wenn es irgendwo brennt, ist die Feuerwehr zu alarmieren:
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Teilen Sie mit:

· WER ruft an?

· WO  brennt es?

· WAS brennt?

· Sind Menschen / Tiere in Gefahr?

· Gibt es Verletzte?

Nicht darauf verlassen, daß jemand anderer bereits die Feuer​wehr verständigt hat. Lieber doppelte Alarmierung als keine Alarmierung der Feuerwehr! Alle Brandeinsätze sind völlig kostenlos.

Soferne der Geschäftsführer, Herr Christoph Huber, nicht an​wesend ist, ist dieser ebenfalls unmittelbar zu verständigen.

Die Alarmierung der Veranstaltungsbesucher erfolgt durch den jeweiligen Abenddienst.

IN SICHERHEIT BRINGEN

Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung!

Die mit dem Verhalten im Alarmierungsfall vertrauten Person kümmern sich darum, daß alle Veranstaltungsbesucher die entsprechenden Fluchtwege benutzen, die Veranstaltungsstätte geordnet verlassen, erklären den Ablauf der Evakuierung und wirken beruhigend auf die Situation ein.
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Räume, die verqualmt sind, gebückt oder kriechend verlassen, im Bodenbereich ist immer die bessere, frischere Luft 
(= Zuluft für den Brandherd).

Behinderten bei der Evakuierung behilflich sein!

Die Veranstaltungsbesucher und das Personal haben sich nach erfolgter Evakuierung bei der Sammelstelle (vor der Riemer​gasse 13) aufzuhalten. Es ist festzustellen, ob Personen vermißt sind und dies der Feuerwehr mitzuteilen.
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Nach erfolgter Evakuierung sind die Türen zu schließen (aber nicht zu versperren!), damit eine Verbreitung des Brandrauches verhindert wird. Ohne Erlaubnis darf niemand ins Gebäude zurückkehren!

LÖSCHVERSUCH UNTERNEHMEN

Sofern keine Eigengefährdung vorliegt und keine anderen wichtigeren Aufgaben durchgeführt werden müssen, sind Lösch​versuche mit den vorhandenen Löschmitteln zu versuchen.
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Tragbare Löschgeräte sind an folgenden Stellen angebracht:

· Vorverkaufsstelle            ein 9 Liter Naßlöscher

· Garderobe                    ein 9 Liter Naßlöscher

· Bühne                        ein 9 Liter Naßlöscher

· Bar                          ein 9 Liter Naßlöscher

· Küche




ein 6 Liter Naßlöscher

Genügend Löschgeräte gleichzeitig einsetzen, nicht nachein​ander. Gebrauchte Feuerlöscher nicht mehr aufhängen, sondern neu befüllen lassen.

Vermeiden Sie jedes Risiko, Selbstschutz geht vor!

Bei Eintreffen der Feuerwehr ist diese von mit einer mit der Situation vertrauten Person einzuweisen.

VERHALTEN IM BRANDFALL

Brandalarm durch die Melder im Garderobenbereich:

Erkunden der Ursache des Brandalarms durch Sichtkontrolle des Bereiches.

Im Brandfall:

Weitere Vorgehensweise gemäß „Verhalten im Brandfall“

Bei Täuschungsalarm:

Bei erfolgter Alarmierung der Feuerwehr diese erwarten und informieren, entsprechende Eintragung in das Brandschutzbuch

Brand in der Garderobe / Vorverkaufsstelle / kleiner Bar:

FLUCHT DURCH VERQUALMTE BEREICHE FÜHRT ZUM TOD!
Daher Türen zum Aufgang zur Garderobe schließen und Evakuierung durch das zweite Stiegenhaus.

Brand auf der Bühne / Backstage:

Evakuierung über beide Fluchtwege (Stiegenhäuser)

Brand im Barbereich / Zuseherbereich:

Evakuierung über beide Fluchtwege (Stiegenhäuser)
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